
190 DNotI-Report 24/2015  Dezember 2015

Die Grenze zwischen einer wirksamen Vereinbarung zur 
Unterhaltshöhe und ei nem unwirksamen Teilverzicht ist 
fließend. Stets ist eine isolierte Betrachtung angezeigt, die 
andere Regelungen des Ehevertrags außer Acht lässt. Als 
Vergleichsmaßstab ist der objektiv gesetzlich geschulde-
te Unterhaltsbetrag heranzuziehen (Schwackenberg, FPR 
2001, 107). Nach Ansicht des Senats ist dabei entscheidend, 
ob der vereinbarte Unterhalt unter Berücksichtigung al-
ler Umstände so erheblich vom rechnerisch ermittelten 
Unterhalt abweicht, dass er nicht mehr als angemessen 
angesehen werden kann (Tz. 22). 

Eine teleologische Reduktion des § 1614 Abs. 1 BGB da-
hin, dass nur ein Verzicht auf künftigen Trennungsunterhalt 
unwirksam sei, der zur Sozialhilfebedürftigkeit des 
Unterhaltsberechtigten führe (vgl. dazu Staudinger/Engler, 
BGB, Neubearb. 2000, § 1614 Rn. 10), lehnt der BGH 
schließlich ab. Zwar habe § 1614 BGB auch öffentli-
che Interessen im Blick. Gleichermaßen diene er aber 
den Interessen des Unterhaltsberechtigten (vgl. Motive 
IV, S. 709). Aus dem Gesetz ergebe sich daher keine 
Einschränkung dahingehend, dass ein Verzicht bis zur 
Grenze der Sozialhilfebedürftigkeit zulässig sei. 

GmbHG § 54 Abs. 1 S. 2
Notarbescheinigung bei vollständiger 
Satzungsneufassung erforderlich

Eine Notarbescheinigung gem. § 54 Abs. 1 S. 2 GmbHG 
ist auch dann erforderlich, wenn die Satzung einer 
GmbH vollständig neugefasst wird. (Leitsatz der DNotI-
Redaktion)

OLG Jena, Beschl. v. 14.9.2015 – 2 W 375/15

Problem 
Die Satzungsänderung einer GmbH erfordert einen 
Gesellschafterbeschluss (§ 53 Abs. 1 GmbHG), der einer 
Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen bedarf. Der 
Beschluss ist notariell zu beurkunden (vgl. § 53 Abs. 2 
S. 1 GmbHG) und zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden (§ 54 Abs. 1 S. 1 GmbHG). Der Anmeldung 
ist nicht nur der vollständige Wortlaut der Satzung bei-
zufügen; er muss außerdem mit der Bescheinigung eines 
Notars versehen sein, dass die geänderten Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrags mit dem Beschluss über die 
Änderung des Gesellschaftsvertrags und die unveränder-
ten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister 
eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung überein-
stimmen (sog. Satzungsbescheinigung, vgl. § 54 Abs. 1 
S. 2 GmbHG).

Ändern die Gesellschafter die Satzung nicht nur punktuell, 
sondern beschließen sie eine vollständige Neufassung, 
fragt sich, ob es auch in diesem Fall einer notariellen 
Satzungsbescheinigung bedarf. Das ist in Rechtsprechung 
und Literatur umstritten. Nach der überwiegenden Ansicht 
in der Rechtsprechung ist keine Satzungsbescheinigung 
erforderlich (OLG Hamm NotBZ 2011, 372; OLG 
Zweibrücken MittBayNot 2002, 53 = NJW-RR 2002, 607; 
OLG Celle OLGZ 1982, 317, 318 = DNotZ 1982, 493; 
LG Bonn MittRhNotK 1993, 261; aus der Lit. etwa auch 
Wicke, GmbHG, 2.  Aufl. 2011, § 54 Rn. 5; Roth, in: Roth/
Altmeppen, GmbHG, 8. Aufl. 2015, § 54 Rn. 7). Hiernach 
ist eine Satzungsbescheinigung unter Publizitäts- und 

Informationsgesichtspunkten nicht angezeigt, wenn sich 
die zum Handelsregister angemeldete Satzungsneufassung 
bereits unmittelbar der zum Register eingereichten Urkunde 
entnehmen lässt. § 54 Abs. 1 S. 2 GmbHG verfolge den 
Zweck, dem Rechtsverkehr die Ermittlung des derzeit maß-
geblichen Satzungstexts zu ermöglichen. Anders als bei der 
punktuellen Satzungsänderung sei bei der Neufassung aber 
kein Klarstellungsbedürfnis gegeben.

Die Literatur vertritt überwiegend die Gegenauffassung 
und verlangt auch bei vollständiger Satzungsneufassung eine 
notarielle Satzungsbescheinigung (Michalski/Hoffmann, 
GmbHG, 2. Aufl. 2010, § 54 Rn. 21; MünchKommGmbHG/
Harbarth, 2. Aufl. 2016, § 54 Rn. 52; Zöllner/Noack, in: 
Baumbach/Hueck, GmbHG, 20. Aufl. 2013, § 54 Rn. 10). 

Das OLG Jena hat sich in einem Beschluss nun eben-
falls mit dem Problem der Satzungsbescheinigung bei 
Satzungsneufassung auseinandergesetzt. Im zugrun-
de liegenden Fall ergab sich der Wortlaut des neuen 
Gesellschaftsvertrags aus der dem Beschluss beigefügten 
Anlage. Der Notar meldete die Änderung des Vertrags 
zur Eintragung in das Handelsregister an. Neben der be-
urkundeten Beschlussfassung reichte er eine vollstän-
dige Fassung des aktuellen Gesellschaftsvertrags ein. 
Das Registergericht monierte das Fehlen der notariellen 
Bescheinigung gem. § 54 Abs. 1 S. 2 GmbHG. Dagegen 
legte der Urkundsnotar Beschwerde ein. 

Entscheidung
Die Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben. Nach Auffassung 
des OLG Jena ist auch im Falle der Satzungsneufassung 
eine notarielle Satzungsbescheinigung erforderlich. 

Das Gericht beruft sich auf die Richtlinie 2003/58/EG 
über die Offenlegungspflichten von Gesellschaften. Diese 
Richtlinie sei durch das Gesetz über das elektronische 
Handelsregister und das Genossenschaftsregister (EHUG) 
in deutsches Recht umgesetzt worden. Das Gesetz solle den 
Bürgern den Zugang zu den offengelegten Informationen 
erleichtern; insgesamt solle die Publizitätsfunktion des 
Handelsregisters wesentlich verbessert werden. Vor die-
sem Hintergrund sei es erforderlich, dass der gültige 
Wortlaut des Gesellschaftsvertrags aus einem einzigen 
im Registerordner von jedermann elektronisch abruf-
baren Dokument ersichtlich sei. Es solle dem interes-
sierten Bürger erspart bleiben, zwischen verschiedenen 
Dokumenten zu wechseln, um festzustellen, ob die Fassung 
des Gesellschaftsvertrags auf der Beschlussfassung be-
ruhe und ggf. auf welcher. Sei die Neufassung des 
Gesellschaftsvertrags als Anlage zur Beschlussfassung mit-
beurkundet worden, werde der Gesellschafterbeschluss mit 
dieser Anlage in einer Datei abgespeichert. Der Wortlaut 
der Neufassung werde in einer weiteren Datei gespeichert. 
Sei die geänderte Fassung des Gesellschaftsvertrags mit 
der notariellen Bescheinigung versehen, werde schon durch 
den Aufruf der Neufassung des Gesellschaftsvertrags er-
sichtlich, auf welchem Beschluss die Neufassung be-
ruhe. Das vereinfache die sichere Orientierung über die 
aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrags. 

Praxishinweis
Instruktiv zum Problem allgemein und zur Entscheidung 
des OLG Jena: Grüner, NotBZ 2015, 458. 

Einen Formulierungsvorschlag für die Satzungs-
bescheinigung bei Satzungsneufassung unterbreiten u. a. 
Krafka/Kühn (Registerrecht, 9. Auf. 2013, Rn. 1023): 
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„Gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG bescheinige ich, dass 
der in der Anlage enthaltene vollständige Wortlaut des 
Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss vom 30.10.2012 
(URNr. 399/2012 des Notars Ferdinand Groß, Augsburg) 
übereinstimmt und den derzeit gültigen Wortlaut dieses 
Gesellschaftsvertrages wiedergibt.“

C. Armbrüster/N. Preuß/T. Renner (Hrsg.), BeurkG/
DONot, 7. Aufl., Deutscher Notarverlag, Bonn 2015, 938 
Seiten, 159.– €

Der traditionsreiche Kommentar von Huhn/v. Schuckmann 
zu BeurkG und DONot ist mit seiner sechsten Auflage 
aus dem Jahre 2013 zum Armbrüster/Preuß/Renner ge-
worden. Die nunmehr herausgegebene siebte Auflage steht 
im Zeichen der Kontinuität des Autorenkreises und der 
Bearbeitung. Die Kommentierung berücksichtigt u. a. die 
Neufassung des § 17 Abs. 2a S. 2 Nr. 2 BeurkG zur 
14-Tagesfrist bei Verbraucherverträgen (Armbrüster, § 17 
BeurkG Rn. 224 ff.) und die Rechtsprechung zur Ernennung 
des Urkundsnotars als Testamentsvollstrecker in einer 
handschriftlichen Anlage des Testaments, Letzteres kri-
tisch betrachtet von Seger (§ 27 Rn. 6 zu OLG Bremen 
DNotI-Report 2014, 151; bestätigt und fortentwickelt durch 
OLG Bremen, Beschl. v. 23.9.2015 – 5 W 23/15, abruf-
bar unter www.dnoti-online-plus.de). Markenzeichen des 
Armbrüster/Preuß/Renner ist seine umfang- und detailrei-
che, gut strukturierte, praxisnahe und zugleich meinungs-
freudige Darstellung. Viel mehr kann man von einem 
Kommentar eigentlich nicht erwarten.

Notarassessor Dr. Johannes Weber 

C. Dorsel (Hrsg.), Kölner Formularbuch Erbrecht, 
2. Aufl., Carl Heymanns Verlag, Köln 2015, 1486 Seiten, 
139.– €

Das von Christoph Dorsel herausgegebene Kölner 
Formularbuch zum Erbrecht, dessen Neuauflage hier anzu-
zeigen ist, behandelt in 21 Kapiteln sämtliche Themen der 
Erbrechtsgestaltung. Die Darstellung folgt dabei nicht der 
Einteilung des BGB, sondern ist nach Gestaltungsthemen ge-
gliedert. So finden sich bspw. eigene Kapitel zu Themen wie 
der „Einflussnahme des Erblassers über seinen Tod hinaus“, 
zur „Regelung der Nachfolge in Gesellschaftsvermögen“ 
oder zu „Verträgen unter künftigen Erben“. Damit ist das 
Werk optimal auf die Belange der kautelarjuristischen 
Praxis zugeschnitten. Der Abschnitt zur „Sicherung der 
Erwerbsaussichten für Endbedachte“ von Hartmann und 
Perau behandelt u. a. die komplexen Fragen der Vor- 
und Nacherbfolge, insbesondere im Zusammenhang mit 
Behinderten- und Bedürftigentestamenten, in einer detail-
lierten und zugleich fall- und praxisorientierten Darstellung, 
die neue Maßstäbe setzt.

Der Dorsel gehört zur Premiumklasse der Gestaltungs-
literatur des Erbrechts. Wer noch auf der Suche nach einem 
Weihnachtsgeschenk für einen passionierten Erbrechtler ist, 
wird mit dem Buch einen Volltreffer landen.

Notarassessor Dr. Johannes Weber
W. Happ/W. Groß (Hrsg.), Aktienrecht, Handbuch – 
Mustertexte – Kommentar, 4. Aufl., Carl Heymanns 
Verlag, Köln 2015, 2258 Seiten, 289.– €

In den letzten Jahren sind etliche Hand- und Formularbücher 
zum Gesellschaftsrecht neu auf den Markt gekommen. 
Spezielle Werke zum Aktienrecht sind dennoch nicht 

im Überfluss vorhanden. Das Beck’sche Formularbuch 
Aktienrecht ist 2005 erstmals erschienen und harrt noch 
einer Neuauflage (angekündigt für 2016). Und auch der 
Klassiker in seinem Bereich, Happs Aktienrecht, hat seit 
der Vorauflage aus dem Jahr 2007 länger auf sich warten 
lassen – umso erfreulicher, dass er jetzt in aktualisierter 
Form wieder zu erwerben ist. 

In bewährter Manier vereinigt der Happ Elemente eines 
Hand- und Formularbuchs. Die den Mustern beigegebe-
nen Anmerkungen gehen über das hinaus, was man in 
„gewöhnlichen“ Formularbüchern an Erläuterungen vor-
findet. Dies gilt besonders für den systematischen Aufbau 
und die Wissenschaftlichkeit der Bearbeitung. Was den 
Informationsgehalt betrifft, steht das Werk daher einem 
Handkommentar sicher nicht nach. 

Die notarielle Perspektive wird berücksichtigt und es 
finden sich auch Notare im Autorenkreis. Martin Mulert 
und Norbert Zimmermann bearbeiten die Abschnitte 
zur Gesellschaftsgründung (2.01-2.06) bzw. zum nota-
riellen Hauptversammlungsprotokoll (10.18-10.19). In 
einem eigenen Unterabschnitt wird das Thema „Notar und 
Hauptversammlung“ behandelt (Anm. 2.1 ff. zu 10.18). 
Hinsichtlich der „gemischten“ Hauptversammlung bei der 
nicht börsennotierten AG (wenn also auch Beschlüsse an-
stehen, die an sich beurkundungsfrei sind, vgl. § 130 Abs. 1 
S. 3 AktG) geht Ludwig (Anm. 2.5 zu 10.20) grundsätzlich 
noch vom Gebot einheitlicher Beurkundung aus (nicht 
mehr berücksichtigt aufgrund des Erscheinungsdatums 
BGH v. 19.5.2015, DNotZ 2015, 704 = DNotI-Report 
2015, 126, wonach Teilbeurkundung zulässig ist).

Für den Notar stellt sich am Ende dennoch die Frage, ob sich 
der Kauf des nicht ganz preiswerten Buchs lohnt. Wer in sei-
ner Praxis nur „zufällig“ mit dem Aktienrecht in Berührung 
kommt, wird vom Kauf eher absehen. Ein sehr nützliches 
Hilfsmittel ist das Buch aber sicherlich in einem Notariat mit 
gesellschaftsrechtlichem Schwerpunkt.

Dr. Simon Blath

G. Langenfeld/L. Milzer, Handbuch der Eheverträge 
und Scheidungsvereinbarungen, 7. Aufl., C. H. Beck 
Verlag, München 2015, 377 Seiten (inkl. CD-ROM), 
59.– €

Eines der bekanntesten Werke der kautelarjuristischen 
Literatur ist nach vier Jahren wieder neu erschienen. 
Lutz Milzer, Notariatsdirektor aus Mannheim, hat die 
verdienstvolle Aufgabe übernommen, das Handbuch der 
Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen des zwischen-
zeitlich verstorbenen Gerrit Langenfeld fortzuführen. 

So wie in den Vorauflagen orientiert sich die Darstellung 
an einer Vertragsgestaltung nach „Ehetypen“. Die 
Neuauflage berücksichtigt nicht nur umfassend die ak-
tuelle Rechtsprechung zum Unterhalts- und Güterrecht, 
sondern geht auch auf die jüngsten Gesetzesentwicklungen 
ein. Dem neuen deutsch-französischen Güterstand der 
Wahlzugewinngemeinschaft ist ein eigener Abschnitt ge-
widmet. Milzer führt hierzu aus, dass der Güterstand 
im Zusammenhang mit der Güterstandsschaukel 
Vorteile bieten könne. Das Risiko einer vorüberge-
henden Gütertrennung lasse sich vermeiden, wenn der 
Zugewinnausgleichsanspruch nicht durch Vereinbarung der 
Gütertrennung, sondern der Wahlzugewinngemeinschaft 
fällig gestellt werde (§ 4 Rn. 378).

Das Werk zeichnet sich durch eine hohe Praxis- und 


